
 Winterthur, 3. Mai 2006  
 Nr. 2006/027 

 
 
An den Grossen Gemeinderat 
 
 

W i n t e r t h u r 
 
 
 
Änderung der kommunalen Richtplanung 
Zustimmung zur Festlegung 10907 Sporrer, Pferdesportanlage mit Reithalle 
 
Änderung der Nutzungsplanung 
Zustimmung zum privaten Gestaltungsplan „Pferdesportanlage Sporrer“ 
 
 
 
Anträge: 
 
1. Der Änderung des kommunalen Richtplanes (109 Erholungsgebiet, 10907 Sporrer, Pfer-
desportanlage mit Reithalle) wird zugestimmt. 
 
2. Dem privaten Gestaltungsplan „Pferdesportanlage Sporrer“ wird zugestimmt. 
 
3. Der Stadtrat wird eingeladen, für die Änderung des kommunalen Richtplanes sowie den 
privaten Gestaltungsplan „Pferdesportanlage Sporrer“ die Genehmigung durch die Baudirek-
tion einzuholen. 
 
 
Weisung: 
 
1. Zusammenfassung 
 
Mit dem privaten Gestaltungsplan „Pferdesportanlage Sporrer“ und der entsprechenden Än-
derung des kommunalen Richtplanes werden die planerischen Voraussetzungen für eine 
nicht kommerzielle Pferdesportanlage des Kavallerievereins Winterthur und Umgebung ge-
schaffen. Der private Gestaltungsplan und die Änderung des kommunalen Richtplanes wur-
den öffentlich aufgelegt. Es wurden dagegen weder von anliegenden Gemeinden noch von 
Privatpersonen Einwendungen vorgebracht. Der Standort Sporrer für eine Pferdesportanlage 
ist aus raumplanerischen, verkehrsplanerischen und sportlichen Überlegungen zweckmäs-
sig. 
 
 
2. Ausgangslage 
 
Der Kavallerieverein Winterthur und Umgebung ist erstmals im Jahr 2001 an den damaligen 
Stadtrat mit dem Projekt einer Pferdesportanlage im Gebiet Sporrrer heran getreten. 2003 
liefen erneut Verhandlungen zwischen dem Kavallerieverein und der Stadt, und es bestand 
zeitweilig die Idee, das städtische Land im Gebiet Sporrer mit dem Grundstück des Kavalle-
rievereins im Güetli abzutauschen. 
 
Gestützt auf den Beschluss des Stadtrates vom 11. August 2005 wurde die Liegenschaften-
verwaltung ermächtigt, mit dem Kavallerieverein einen Dienstbarkeitsvertrag in Form eines 
selbständigen und dauernden Baurechts zu Lasten der Liegenschaft Kat.-Nr. 6/1537 und 
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einer Teilfläche der Liegenschaft Kat.-Nr. 6/1533 öffentlich zu beurkunden und grundbuchlich 
zu vollziehen. Der Baurechtsvertrag Sporrer sowie der Kaufvertrag Güetli wurden mit dem 
Kavallerieverein im April 2006 öffentlich beurkundet. 
 
Die Anlage mit einer Gesamtfläche von rund 16'000 m2 ist östlich des Fussballplatzes Spor-
rer geplant. Der Perimeter umfasst die Liegenschaften mit Kat.-Nrn. 6/1538, 6/1537 und 
6/1533 (Teilfläche) sowie 6/1534 (Wiesenweg, Teilfläche) und 6/5147 (Flurweg, Teilfläche). 
Die Anlage besteht aus den Elementen "Bauten" (Reithalle, Nebenräume), "Anlagen" (Allwet-
terplatz, Wiesenplatz), "Parkierung/Erschliessung" sowie "Schutzwall". 
 
Gemäss kommunalem Richtplan der Stadt Winterthur vom 17. Dezember 1998 liegt das 
Gestaltungsplangebiet im Erholungsgebiet E2. Im Unterschied zum Erholungsgebiet E1, 
welches eher der ruhigen Erholung und Nutzung dient, ist die E2 für lärm- und nutzungsin-
tensivere Freizeitaktivitäten (unter anderem Sport, Festplatz, Allmend) vorgesehen. Grössere 
Bauten und Anlagen sind weder in der E1 noch in der E2 möglich. 
 
 
3. Verfahrensschritte 
 
Mit Schreiben vom 14. Dezember 2004 hat das Stadtplanungsamt den Eingang des privaten 
Gestaltungsplanes „Pferdesportanlage Sporrer“ bestätigt und darauf hingewiesen, dass ver-
schiedene Punkte bereinigt und Ergänzungen vorgenommen werden müssten. Es wurde 
empfohlen, zur Überarbeitung der Unterlagen eine Fachperson für Raumplanung beizuzie-
hen. 
 
Mit Schreiben vom 18. Mai 2005 hat der Kavallerieverein den überarbeiteten Gestaltungs-
plan erneut zur Vorprüfung eingereicht, worauf das Stadtplanungsamt mit Schreiben vom 
26. Mai 2005 die involvierten Amtsstellen eingeladen hat, zum Gestaltungsplan Stellung zu 
nehmen. Die Resultate dieser Vernehmlassung sind in die Vorprüfung des Departements 
Bau eingeflossen. Der Vorprüfungsbericht des Amtes für Raumordnung und Vermessung 
ARV datiert vom 21. Juli 2005. 
 
Sowohl die Vorprüfung des Departements Bau als auch jene des ARV haben ergeben, dass 
der Gestaltungsplan verschiedene formelle und inhaltliche Mängel aufwies und in der einge-
reichten Form nicht genehmigungsfähig gewesen wäre. Insbesondere wurde darauf hinge-
wiesen, dass die geplante Reithalle im Widerspruch zur Bestimmung im kommunalen Richt-
plan steht, wonach grössere Bauten wie Tennishallen usw. in der Erholungszone nicht mög-
lich sind (109 Erholungsgebiet, Seite 18 Richtplantext). Das ARV hielt dazu fest: „Ein Gestal-
tungsplan, der eine Reithalle ermöglichen soll, widerspricht den ausdrücklichen Vorgaben 
des kommunalen Richtplanes. Da der Richtplan behördenverbindlich ist, ist für den Erlass 
des Gestaltungsplanes eine Änderung des Richtplanes erforderlich.“ 
 
Zur Klärung des weiteren Vorgehens und zur Diskussion der beanstandeten Punkte wurde 
am 25. August 2005 eine Sitzung mit einer Vertretung des Kavallerievereins, der Stadtver-
waltung und dem Kreisplaner des ARV durchgeführt. Es konnten alle offenen Punkte berei-
nigt werden. Der Gestaltungsplan wurde in der Folge umfassend überarbeitet und eine ge-
nehmigungsfähige Vorlage erarbeitet. 
 
Die Grundeigentümerinnen (Stadt Winterthur, BW Holding, Flurgenossenschaft Wülflingen) 
haben den privaten Gestaltungsplan „Pferdesportanlage Sporrer“ am 29. September 2005 
festgesetzt. Der Kavallerieverein Winterthur und Umgebung hat am 7. Oktober 2005 den 
Gestaltungsplan der Baubehörde eingereicht. Gleichzeitig wurde die erforderliche Änderung 
des kommunalen Richtplanes beantragt. 
 
Mit Beschluss vom 16. November 2005 hat der Stadtrat den Auftrag zur öffentlichen Auflage 
des privaten Gestaltungsplanes "Pferdesportanlage Sporrer" und zur öffentlichen Auflage der 
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Änderung des kommunalen Richtplanes erteilt. Die öffentliche Auflage ist vom 5. Dezember 
2005 bis 2. Februar 2006 erfolgt. Es wurden keine Einwendungen vorgebracht. 
 
 
4. Privater Gestaltungsplan 
 
4.1 Projektidee 
 
Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan sollen die planerischen Voraussetzungen für eine 
nicht kommerzielle Pferdesportanlage des Kavallerievereins Winterthur und Umgebung ge-
schaffen werden. Die Anlage soll primär dem Reitbetrieb des Vereins, aber auch zur Durch-
führung von überregionalen bis nationalen pferdesportlichen Veranstaltungen dienen. Zu-
sätzlich soll die Reithalle für weitere sportliche und kulturelle Veranstaltungen genutzt wer-
den können. Mit dem Umgebungskonzept soll eine möglichst gute Einordnung der gesamten 
Anlage an diesem landschaftlich exponierten Standort erreicht werden. 
 
4.2 Beurteilung aus raumplanerischer Sicht 
 
Der Standort im Gebiet Sporrer wird aus verkehrstechnischer Sicht sowie aus Sicht der be-
nachbarten Nutzungen als optimal beurteilt. Das Areal ist direkt ab dem Autobahnanschluss 
Wülflingen via Riedhofstrasse erreichbar. Die Anzahl Parkplätze ist auf den Normalbetrieb 
der Anlage ausgerichtet, regionale und nationale Veranstaltungen erfordern zusätzliche Par-
kierungsmöglichkeiten, die anlassspezifisch bereitgestellt werden. 
 
Die Bauvorschriften zum Gestaltungsplan erlauben eine Reithalle mit einer Grundfläche von 
maximal 85 x 45 m und einer maximalen Gebäudehöhe von 14 m. Die Eishalle am Deutweg 
ist von vergleichbarer Grössenordnung. Eine solche Dimensionierung ist erforderlich, um 
Pferdewettkämpfe der höchsten Stärkeklasse durchführen zu können. Mit dem zusätzlich 
erarbeiteten Umgebungskonzept wird eine bessere Einordnung der Anlage in die landschaft-
liche Umgebung erreicht. 
 
Der Gestaltungsplan "Pferdesportanlage Sporrer" wird von den städtischen und kantonalen 
Fachstellen als genehmigungsfähig beurteilt. 
 
4.3 Gestaltungsplan 
 
Der private Gestaltungsplan „Pferdesportanlage Sporrer“ besteht aus: 
- Plan Situation / Erschliessung 1:500 vom 23. September 2005 
- Bauvorschriften vom 25. September 2005 
 
Informativ sind: 
- Plan Umgebungsgestaltung 1:500 / 1:200 vom 22. September 2005 
- Erläuterungsbericht vom 25. September 2005 
 
Der Plan Situation / Erschliessung definiert die Bereiche für die erforderlichen Bauten und 
Anlagen sowie die Erschliessung und Parkierung. Der Plan Umgebungsgestaltung wird in 
den Bauvorschriften (Art. 7) als wegleitend bezeichnet. 
 
4.4 Bauvorschriften 
 
Die Bauvorschriften regeln den Geltungsbereich des Gestaltungsplanes, die Bereiche Bau-
ten, Anlagen, Erschliessung, Parkierung und Schutzwall, die Gestaltung und Einordnung 
sowie eine mögliche Etappierung. 
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4.5 Kommunaler Richtplan 
 
Der vorliegende Gestaltungsplan ist ein privater Gestaltungsplan mit öffentlicher Wirkung 
gemäss § 85 PBG. Der Gestaltungsplan entspricht nicht dem kommunalen Richtplan, weil 
grössere Bauten wie Tennishallen usw. in der Erholungszone nicht möglich sind (109 Er-
holungsgebiet, Seite 18). Gemäss Richtplantext müssen grössere Bauten in einer geeigne-
ten Bauzone oder in einer Zone für öffentliche Bauten liegen, was jedoch beim vorliegenden 
Projekt einer Pferdesportanlage nicht sinnvoll erscheint. Es wird deshalb eine Änderung des 
kommunalen Richtplanes mit folgender Festlegung beantragt: 10907 Sporrer, Pferdesportan-
lage mit Reithalle. 
 
Für den Gestaltungsplan Pferdesportanlage Sporrer bzw. die entsprechende Festlegung im 
kommunalen Richtplan ist die Zustimmung des Grossen Gemeinderates erforderlich. 
 
 
4. Fazit 
 
Der Standort für eine Pferdesportanlage im Gebiet Sporrer ist aufgrund der bereits beste-
henden Nutzungen und aus verkehrstechnischer Sicht optimal. Mit dem vorliegenden Umge-
bungskonzept kann die Pferdesportanlage gut in die landschaftliche Umgebung eingeordnet 
werden. Die geplante Infrastruktur ermöglicht die Durchführung der alljährlichen Spring- und 
Fahrturniere sowie von regionalen und nationalen Pferdesportwettkämpfen bis hin zur höchs-
ten Stärkeklasse. Sie bietet Trainingsmöglichkeiten über das ganze Jahr sowie neue Mög-
lichkeiten für eine gezielte Nachwuchsförderung. Deshalb unterstützt der Stadtrat den priva-
ten Gestaltungsplan und die Änderung des kommunalen Richtplanes aus raumplanerischen 
und sportlichen Überlegungen. 
 
 
Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist dem Vorsteher des Departements Bau übertragen. 
 
 

Vor dem Stadtrat 
 

Der Stadtpräsident: 

E. Wohlwend 

 

Der Stadtschreiber: 

A. Frauenfelder 

 
 
Beilagen:  
Privater Gestaltungsplan Pferdesportanlage Sporrer: 
- Situation und Erschliessung 1:500 vom 23. September 2005 
- Bauvorschriften vom 25. September 2005 
- Erläuterungsbericht vom 25. September 2005 






















